
25 Jahre im Dienst der Gemeinde - Sahsena Walter feiert 
Dienstjubiläum

auf dem Foto von links: Hauptamtsleiter Roman Bihler, Reinigungskraft 
Sahsena Walter, Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast und Diana Schneider 
(Personalamt).                    Foto aufgenommen: Julia Hartmann/Rettenbach 
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Apotheken-Notdienst 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt 
die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB), Tel. Nr. 116 117.

Arzt in Rettenbach 
Dr. Rudolf Sedlmeier (allg. Arzt), Telefon 08224/804111 oder 01

Pflegestützpunkt: Mo. - Mi.: 10.00 - 16.00 Uhr, Do.: 11.00 - 18.00 Uhr, 
Fr.: 10.00 - 12.00 Uhr, Tel.: 08221/95-461, Fax: 08221/95-6209, 
72/7312222, E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-guenzburg.de

Restmüll Rettenbach, Harthausen
Biomüll Rettenb., Harth., Remsh. 

Der Wertstoffhof in Offingen ist von März bis einschl. November 
auch mittwochs von 17.00 - 19.00 Uhr geöffnet.

Dienstag, 05.08.2025
Donnerstag, 31.07.2025

Restmüll Remshart Mittwoch, 06.08.2025
Blaue Vereinstonnen  Rettenbach Montag, 11.08.2025

Harth./Remsh. Donnerstag, 07.08.2025
Gelbe Tonne Rettenbach, Harthausen Donnerstag, 14.08.2025
Gelbe Tonne Remshart Freitag, 01.08.2025

Öffnungszeiten Wertstoffhof Offingen
Freitag: 14.00 - 17.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 11.00 Uhr

Verwaltung / Bürgeramt Tel.Nr. 9697-11/12/13

Öffnungszeiten
Mo. - Fr., 08.00 - 12.15 Uhr
Mo.: 14.00 - 16.00 Uhr
Do.: 14.00 - 18.00 Uhr 

Müllabfuhr / Wertstoffhof

Bereitschaftsdienst / Ärzte

Verwaltungsgemeinschaft Offingen

Bürgersprechstunden im Rathaus

Für Termine nach vorheriger Vereinbarung nehmen Sie bitte mit 
unserem Vorzimmer unter Tel.: 9697-11 Kontakt auf

Mitteilungen der Bürgermeisterin



Rettenbach. Seit 25 Jahren sorgt Sahsena Walter als Reinigungskraft der 
Gemeinde Rettenbach zuverlässig für Sauberkeit und Ordnung in den 
gemeindlichen Einrichtungen. Für dieses besondere Jubiläum wurde sie nun 
von Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast offiziell geehrt.

„Ihre Arbeit geschieht oft im Hintergrund - und ist doch von unschätzbarem 
Wert für uns alle“, betonte Bürgermeisterin Dietrich-Kast bei der Feierstunde. 
„Frau Walter sorgt mit großem Einsatz, viel Fleiß und einem stets freundlichen 
Wesen dafür, dass sich Mitarbeiter, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger in 
unseren Einrichtungen wohlfühlen.“

Begleitet wurde die Bürgermeisterin von Hauptamtsleiter Roman Bihler sowie 
Diana Schneider vom Personalamt. Auch sie gratulierten Frau Walter herzlich 
zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum und würdigten ihre langjährige, verläss-
liche Mitarbeit.

Sahsena Walter begann ihre Tätigkeit bei der Gemeinde Rettenbach vor 
einem Vierteljahrhundert - und ist seither eine verlässliche Stütze im tägli-
chen Ablauf. Ihre gewissenhafte, gründliche und beständige Arbeit wird sehr 
geschätzt.

Als Zeichen der Wertschätzung erhielt Frau Walter neben der Ehrenurkunde 
des Freistaats Bayern auch einen Blumenstrauß und ein Präsent. Mit 
herzlichen Worten wurde Frau Walter für ihre langjährige Verbundenheit, ihre 
tatkräftige Unterstützung und den stets verlässlichen Einsatz gedankt. Ihre 
Arbeit sei ein wichtiger Beitrag im Gemeindeleben und verdiene höchste 
Anerkennung, betonte Bürgermeisterin Dietrich-Kast.

Einladung zum 134. Senioren-Weißwurstfrühstück

Wann: am Donnerstag, 31. Juli 2025 um 10.00 Uhr,
Wo: Gemeindehalle Untergeschoss in Rettenbach

Hierzu möchte ich alle Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Rettenbach 
mit den Ortsteilen Remshart und Harthausen recht herzlich einladen.

Voranmeldung ist unbedingt bis Dienstag, 29. Juli 2025, erforderlich.

Telefonisch bin ich zu erreichen unter 1860, WhatsApp 01755508204

Über einen regen Besuch würde ich mich sehr freuen.

Reinhold Tietze
Seniorenbeauftragter

oder E-Mail tietze-reinhold@t-online.de

Druckerei Altstetter:
Wir machen Betriebsurlaub

vom 02. August bis 24. August 2025.

Das letzte Gemeindeblatt vor dem Urlaub erscheint 
am Freitag, 01. August 2025.

Das erste Gemeindeblatt nach dem Urlaub erscheint 
am Freitag, 29. August 2025.
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Augsburger AIDS-Hilfe 0821-2592690

Gesundheitsamt Günzburg 08221-95722

Apotheken-Notdienst 0800-0022833
www.aponet.de/kontakt.html

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
rund um die Uhr 116117 (ohne Vorwahl)
www.116117info.de

Erste Hilfe / Notruf 
BRK - Integrierte Leitstelle Donau-Iller, Tel.: 112 

Standort Defibrillator/Zugang 24 Stunden / täglich
Gemeindehalle Rettenbach - Eingangsbereich 
Feuerwehrhaus Harthausen - neben Eingang der Feuerwehr 
Pfarrstadl Remshart - direkt am Eingang 

Feuerwehr 
BRK - Integrierte Leitstelle Donau-Iller, Tel.: 112 
www.notruf112.bayern.de 

Frauenhaus Augsburg
Tel.: 0821-2290099 - Notruftel.: 0800 0116016

Giftnotruf München, Tel.: 089-19240 

Kinder- und Jugendtelefon 
Nummer gegen Kummer: 116 111 (unentgeltlich) 
Telefon: 0800-1110333, www.kinderundjugendtelefon.de 

Krankentransport 
Tel.: 08224/801789, www.daeubler-ambulanz.de

Polizei 
Notruf: Tel.: 110 
Polizeiinspektion 89331 Burgau, Tel.: 08222-9690-0
Polizeiinspektion 89312 Günzburg, Tel.: 08221-919-0 

Pro Familia
Beratungsstelle Augsburg, Hermannstr. 1, 86150 Augsburg
Tel. 0821/4503620, Fax 0821/45036210, augsburg@profamilia.de

Sozialstation 
Tel.: 08221/36420, E-Mail: info@sozialstation-guenzburg.de

Strom
Störungshotline: 0800/5391
LEW Burgau 08222-409729; LEW Günzburg 08221-2044274
EnBW ODR AG 07961-82-0

Gas
Erdgas Schwaben Günzburg 08221-36020
Notruf (Nacht/Wochenende) 0800-1828384

Telefonseelsorge
0800-1110111 und 0800-1110222

Tierschutzverein
Günzburg 08221-30331, Höchstädt 09074-3146

Weisser Ring Augsburg (Kriminalitätsopfer)
0821-993322

Flexibus (Burgau, Haldenwang, Offingen)
Tel.: 08222-969266, www.flexibus.net

Notruftafel

 

 
  
 
 
 
  

 

   

   

Amtliche BekanntmachungenFür unsere Senioren

mailto:tietze-reinhold@t-online.de


§ 3 Herstellung der Stellplätze
(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf 
dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe 
des Baugrundstücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem 
geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benut-Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für 
zung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbe-Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung- der Gemeinde Rettenbach) vom 
hörde rechtlich zu sichern. 22.07.2025
(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere 
Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wech-Der Gemeinderat Rettenbach hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
selnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine 21.07.2025 die Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von 
Überschneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftreten und keine Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung- der Gemeinde Retten-
negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten bach) vom 22.07.2025 beschlossen.
sind. Der Satzungstext wird hiermit bekannt gemacht; die Satzung tritt zum 

01.10.2025 in Kraft.
§ 4 Anforderungen an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Offingen, 25. Juli 2025
Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der Verwaltungsgemeinschaft 89362 Offingen
notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Roman Bihler
Fassung. Leitung Abteilung 1 - Hauptamt
(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit 
der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO. 

§ 5 AbweichungenSatzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen 

von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge zugelassen werden. 
(Stellplatzsatzung- der Gemeinde Rettenbach)
vom 22.07.2025 § 6 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.10.2025 in Kraft.
Die Gemeinde Rettenbach erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeinde- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Rettenbach über den Nach-
ordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom weis, die Anzahl, Herstellung und Gestaltung von KfZ-Stellplätzen vom 
22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 24.03.2021 außer Kraft.
vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der 
Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Rettenbach, den 22.07.2025
August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gemeinde 89364 Rettenbach
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gez. Sandra Dietrich-Kast
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) folgende Satzung: (Siegel)

§ 1 Anwendungsbereich Sandra Dietrich-Kast
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung Erste Bürgermeisterin 
von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im gesamten Gemeinde-
gebiet. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Ände-
rungen oder Nutzungsänderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, 
zweiter Halbsatz BayBO. 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzun-
gen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen
(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit 
Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der 
Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzu-
stellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten 
ist. 
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach Anlage 1 zur 
Satzung. Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. Ist eine Nutzung nicht in der 
Anlage aufgeführt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze in Anlehnung an 
eine oder mehrere vergleichbare Nutzungen der Anlage zu ermitteln.
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen 
Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der 
notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten er-
mittelt. 
(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle 
zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei bauli-
chen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen 
Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition der für jede 
Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze.
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Für unsere SeniorenAmtliche Bekanntmachungen und
Nachrichten der Verwaltungsgemeinschaft
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* Ermäßigter Eintrittspreis nur bei Reservierung per Telefon oder E-Mail Sirenenprobe des Katastrophenschutzes im gesamten 
und bei Vorlage folgender Nachweise: Schulausweis, Studierendenaus-Landkreis Günzburg
weis, Freiwilligenausweis, Behindertenausweis, AzubiCard, Jugendleiter-

Das Landratsamt Günzburg veranlasst für Samstag, 26. Juli 2025, gegen 
Card oder Ehrenamtskarte

11:30 Uhr die vierteljährliche Funktionsprüfung für das Sirenenwarn-
system des Katastrophenschutzes. 
Im Anschluss an diesen Test wird in der näheren Umgebung der Firma 
ARKEMA in Wasserburg und der Firma Bucher in Waldstetten eine zusätz-
liche Sirenenprobe stattfinden. Für beide Betriebe hat das Landratsamt 

Veranstaltungshinweise:
Günzburg als Maßnahme des Katastrophenschutzes jeweils ein separates 

Jazz Spätzla in Heidenheim
Sirenenwarnsystem eingerichtet. Auch hierfür ist die ordnungsgemäße 

14. September 2025 um 16.00 Uhr im Brenzpark
Funktion dieser Einrichtung regelmäßig zu erproben.

Sommer im Park
Während der Sirenenprobe wird das Sirenensignal „1-minütiger Heulton“ 
zu hören sein. Dieser Heulton hat für die Bevölkerung folgende Bedeutung: 
„Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten“.
Ziel dieses Testes ist es, die Sirenen nicht nur aktuell auf ihre Funktions-
fähigkeit zu überprüfen, sondern die Bevölkerung auch gleichzeitig mit dem 
Warnsignal vertraut zu machen. Da es sich bei dem Test um eine Probe-
alarmierung auf Landkreisebene handelt, werden keine Rundfunkdurch-
sagen im Radio gesendet.
In den folgenden Monaten wird jeweils wieder am letzten Samstag im ge-
samten Landkreis die Sirenenprobe für die „Feuerwehralarmierung“ abge-
halten. Der nächste Test für das Sirenenwarnsystem des Katastrophen-
schutzes ist für September 2025 geplant. 
Dabei wird es sich um eine bundesweite Probealarmierung handeln.
Beide Sirenensignale (Feuerwehralarm und Warnung der Bevölkerung) 
können über die Homepage des Landkreises Günzburg unter 

Der An- und Abmeldeschluss für das kommende Schuljahr ist der 14. Juli 
h t tps : / /www. landk re is -guenzburg .de /amt -und-ve r wa l tung /  

2025. Die Anmeldefrist für Grundkurs und musikalische Früherziehung 
katastrophenschutz/warnung-im-katastrophenschutz/ angehört werden.

endet Mitte September 2025.
Weitere Informationen erhalten Sie immer montags und donnerstags von 

Az. 0941.3
09:00 bis 11:30 Uhr im Büro der Musikschule. Telefonisch erreichen Sie 

Günzburg, 16.07.2025
uns unter der Nummer 08224 969724 oder online unter https://vgem-

Langer, Regierungsdirektor
offingen.de/musikschule/informationen/
Klaus Schlander, Musikschulleiter 

We will rock it - Solina-Cello-Ensemble
Bei der Verwaltungsgemeinschaft Offingen wurden folgende Gegenstände 

am Samstag, 26. Juli 2025
abgegeben:
- Damenweste - hellblau

Das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur lädt am Samstag, 26. 
- Umhängetasche und Mütze - schwarz

Juli 2025 um 19.30 Uhr zum Konzert mit Katrin Banhierl und Christina 
Der/Die Eigentümer*in wird gebeten, sich im Bürgeramt Offingen, Zimmer 

Elsner in die Alte Tenne auf dem Klostergelände Roggenburg ein. Karten 
2 oder telefonisch unter der Nummer 08224 969760 zu melden.

sind im Vorverkauf oder am Veranstaltungstag an der Konzertkasse erhält-
lich.
Von der Tonlage der menschlichen Stimme am nächsten, haben die 
Cellistinnen Katrin Banhierl und Christina Elsner mit ihren Celli ein warmes, 
vielseitiges Instrument, dass sich perfekt dafür eignet wunderbare Songs 
zu interpretieren. In ihrem Programm „We will rock it“ setzen die Musi-
kerinnen auf Vielseitigkeit. Zu hören sind neben den größten Baladen, 
Songs wie „Nothing Else Matters", „Eye Of The Tiger", „Paint It Black", „The 
Show Must Go On", „Smoke on the Water", aber auch moderne Klassiker 

Gedenkgottesdienst in Waldheim
von Ed Sheeran, U2 und den Beatles. Ein Abend voller Gefühl und unver-
gessener Musik, die Erinnerungen weckt.

Am Sonntag, 03. August 2025, findet 
Katrin Banhierl, Absolventin eines Magisterstudienganges an der Ludwig-

um 09:00 Uhr der traditionelle, feier-
Maximilians-Universität München, begeistert eindrucksvoll mit ihrer Kunst. 

liche Feldgottesdienst für die Gefalle-
Schon früh sammelte sie wichtige Orchestererfahrungen und wirkte bei 

nen und Opfer der beiden Weltkriege an 
zahlreichen CD-Einspielungen mit. Christina Elsner machte ihr Konzert-

der Friedenskapelle Waldheim statt. 
diplom an der Hochschule für Musik und Theater in München. In 

Der Landkreis Günzburg sowie die Ge-
Deutschland spielte sie u.a. im Münchner Rundfunkorchester, an den Thea-

meinde Kammeltal laden alle Krieger- 
tern Gießen und Passau und hatte Zeitverträge bei den Hamburger Sym-

und Soldatenvereine sowie die ge-
phonikern sowie zuletzt beim Philharmonischen Orchester Regensburg.

samte Landkreisbevölkerung zu die-
Samstag, 26. Juli 2025, 19.30 Uhr

sem Gottesdienst und dem anschließenden Gedenken ein.
Alte Tenne auf dem Klostergelände

Der Krieger- und Soldatenverein Rettenbach nimmt am Gottesdienst und an 
Veranstalter: Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur 

der Gedenkfeier teil. Treffen und Abfahrt ist um 08:15 Uhr an der Gemein-
22 Euro / ermäßigt 19 Euro *

dehalle Rettenbach.
Kartenvorverkauf unter Tel. (0 73 00) 96 11 -550 oder per E-Mail an 
kartenreservierung@kloster-roggenburg.de

Die Vorstandschaft
www.roggenburger-sommer.de

Amtliche BekanntmachungenMusikschule

Amtliche BekanntmachungenFundsache

Amtliche BekanntmachungenVereinsnachrichten
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